










In dem Flüssiggaslager sind umfangreiche Vorkehr­
ungen getroffen: 

• Die Lagerbehälter sind mit einer 1 m starken Erddeckung versehen.

• Hydranten, Berieselungseinrichtungen und eine Vielzahl von 

Pulverlöschern stehen bereit.

• Umfangreiche Gaswarnanlagen sind installiert.

• Brandmeldeanlagen sind installiert.

• Sämtliche elektrische Einrichtungen entsprechen den strengen 

Richtlinien für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

• Lagerbehälter und Nebeneinrichtungen sind mit doppelten 

Sicherheitseinrichtungen und Sch nel lsch I ussarmatu ren ausgerüstet.

• Lagerbehälter, Fülleinrichtungen, Verdampferstationen, Rohrleitungen 

sowie die gesamte Sicherheits- und Elektrotechnik werden regelmäßig 

gewartet und nach einem festgelegten Zeitplan teils durch 

betriebsangehörige Sachkundige, teils durch externe Sachverständige 

geprüft.

• Die Mitarbeiter werden wiederkehrend speziell für den Umgang mit 

Flüssiggas geschult.

• Alle wichtigen Daten des Lagers werden an eine ständig besetzte 

Warte übermittelt.

• Die Betriebsanweisungen, die auf einem störungsfreien Arbeitsablauf 

und die Vermeidung von Bedienungsfehlern ausgerichtet sind, werden 

ebenso wie der Alarm- und Gefahrenabwehrplan regelmäßig in 

Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden fortgeschrieben.

• In regelmäßigen Abständen wird zusammen mit der Feuerwehr/

Katastrophenschutz ein Probealarm ausgelöst und das Verhalten bei 

einer Betriebsstörung trainiert.

• Für den Fall, dass es durch Fehlbedienung oder technisches Versagen 

trotzdem zu einer Gasfreisetzung kommt, ist durch vielfältige 

Schutzvorkehrungen dafür Sorge getragen, dass die Menge des frei 

werdenden Gases möglichst klein bleibt. 

Verhinderung 
von 

außer­
gewöhnlichen 

Ereignissen 
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